Zusammenfassung der Protokolle der Arbeitsgruppen 1-3 

des Workshops Mittelverwaltung am 04.12.2008 
1. Verwendungsnachweis
Ist es möglich, einen Verwendungsnachweis für das Gesamtprogramm weltwärts innerhalb einer Entsendeorganisation (EO) einzureichen? 
Nein. Es muss für jeden Weiterleitungsvertrag ein Verwendungsnachweis eingereicht werden. 
Sollen Anträge auf Gewährung einer Bundeszuwendung besser einzeln pro Freiwilligem/er oder besser gebündelt für alle Freiwilligen, die in einem Haushaltsjahr ausreisen, gestellt werden?

Die Anträge für Gewährung einer Bundeszuwendung sollten für alle im kommenden Jahr geplanten Entsendungen gebündelt eingereicht werden, da pro Antrag ein Verwendungsnachweis erstellt werden muss und so der Arbeitsaufwand reduziert werden kann.

Wann ist der Verwendungsnachweis einzureichen?

Spätestens 6 Monate nach Ende des Bewilligungszeitraums.

Wann werden die Vorlagen für den Zwischennachweis und den Verwendungsnachweis an die EO verschickt? 

Diese Dokumente werden spätestens im Februar 2009 an alle EO verschickt. 

Wie werden Personalkosten abgerechnet, die im Rahmen des gesamten weltwärts-Programms, und nicht pro Weiterleitungsvertrag anfallen? 

Sie werden anteilig pro Weiterleitungsvertrag angerechnet. Hier muss die EO ggf. eine Verteilungsrechnung anfertigen, aus der die angefallenen Kosten und die Aufteilung auf die Weiterleitungsverträge plausibel hervorgehen.

Was ist in dem Formular „Verwendungsnachweis“ mit „Einnahmen“ gemeint? Muss eine EO hier all ihre Einnahmen mit dem Programm aufschlüsseln?

Nein. Hier sind lediglich die Zuwendungen durch das BMZ und etwaige sonstige projektbezogene Einnahmen gemeint.
Wie sollen Einnahmen der EO, z.B. für die Durchführung von Vorbereitungsseminaren für externe TN, dargestellt werden? (Es gibt kein Musterblatt für Einnahmen)
Die Einnahmen können entsprechend gekennzeichnet in der Belegliste dargestellt werden.
Das zur Verfügung gestellte Formular ist nur ein Angebot des wwS. 

Dürfen im Verwendungsnachweis auch „kalkulatorische Kosten für ehrenamtliche Arbeit“ angegeben werden? Wie kann ehrenamtliche Arbeit als Eigenanteil verbucht werden? 

Alle Kosten müssen durch reale Ausgaben belegt werden. Ehrenamtliche Arbeit, die nicht finanziell vergütet wurde, kann nicht abgerechnet werden. 

Sofern Honorare gezahlt wurden, dürfen diese im Verwendungsnachweis aufgeführt 

werden. 
Wie können Kosten für die Mentorentätigkeit abgerechnet werden?

Mentorkosten können entweder unter fachlich-pädagogischer Begleitung oder unter Partnerunterstützung verbucht werden.

Wie ist mit im Projekt beschafften Gegenständen zu verfahren?

Lt. ANBest-P müssen alle Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert über 410,- € liegen (ohne Umsatzsteuer), inventarisiert werden. Sollten diese Gegenstände gegen Ende des Bewilligungszeitraums veräußert werden, muss diese Einnahme gekennzeichnet werden.

2. Belege
Wie können Belege den Projekten eindeutig zugeordnet werden? Was ist mit Belegen, die für mehrere Weiterleitungsverträge gelten?
Jeder Beleg ist mit einer Belegnummer sowie der Projektnummer (Weiterleitungsvertragsnummer) zu kennzeichnen. Wird ein Beleg mehreren Weiterleitungsverträgen zugeordnet (z.B. Vorbereitungsseminar), sind alle betroffenen Verträge zu benennen.
Dürfen auch Spenden an die Partnerorganisationen (PO) als Eigenanteil berücksichtigt werden?

Ja, sofern der Transfer der Spenden an die EO belegt wird. Es ist auch möglich, Spenden, die nicht von der EO, sondern z.B. von den jeweiligen Freiwilligen an das Projekt gezahlt wurden, als Eigenanteil anzurechnen. Auch hier ist wichtig, dass die Spenden belegt werden und dem Weiterleitungsvertrag zugeordnet werden können. 
Können bei der Nutzung eigener Seminarräume die gleichen Ausgaben zugrunde gelegt werden wie bei der Vermietung an andere Träger? 

Auch in diesem Fall kann ein Eigenbeleg erstellt werden. Die Ausgaben sollten jedoch plausibel und nachvollziehbar aufgeschlüsselt werden. 

An welcher Stelle im Verwendungsnachweis können Personalkosten berücksichtigt werden? 

Die Personalkosten sind unter der Kostenplanposition „1. Fachlich-pädagogische Begleitung“ aufzuführen oder auch bei der Finanzierungsplanposition 2.
Sind Reisekosten von EO-Mitarbeitern zu Zwischenseminaren abrechnungsfähig?

Ja.
Wie sind im Rahmen von Besuchen von EO-Mitarbeiter/innen bei Partnerorganisationen anfallende Spesen abzurechnen?

Nur nachgewiesene Ausgaben können bis zum jeweils gültigen Höchstsatz (siehe Bundesreisekostengesetz) abgerechnet werden. 

Wie können Kosten für Teamer/innen der EO im Rahmen von Vorbereitungsseminaren abgerechnet werden?

Auf der Grundlage der Gehaltsabrechnungen und des eingebrachten Stundenaufwands der Teamer/innen kann eine Abrechnung erfolgen. 
Müssen die Kosten detailliert pro Einsatzplatz aufgeführt werden (dies ist z.B. bei Materialkosten bisweilen schwierig, wenn ein/e Freiwillige/r Material kauft, das von einer/m anderen Freiwilligen mitgenutzt wird). Müssen dann die Kosten anteilig für jeden einzelnen Einsatzplatz aufgeführt werden?

Ausgaben müssen nicht pro Einsatzplatz oder Freiwilliger/m, sondern pro Weiterleitungsvertrag nachgewiesen werden. Der Beleg muss so aussehen, dass er einem bestimmten Projekt zugeordnet werden kann (die im Weiterleitungsvertrag bewilligten Maßnahmen sind als ein Projekt zu verstehen). 

Wie sind Ausgaben zu belegen?

Belege müssen grundsätzlich für jede Ausgabe vorliegen. Die Erstellung von Sammelbelegen ist dann sinnvoll, wenn es sich um gleiche Ausgaben handelt (z.B. tägliche Busfahrt). – Siehe Tagungsprotokoll -
3. Mittelabruf:
Ein Mittelabruf ist falsch kalkuliert worden. Es wurde zuviel abgerufen. Welche Konsequenzen hat das?

Grundsätzlich sollte ein möglichst genauer Mittelabruf erfolgen. Zuviel abgerufene Bundesmittel müssen mit dem nächsten Mittelabruf verrechnet werden.
Eine EO überweist quartalsweise an die Partner bzw. die Freiwilligen die finanziellen Mittel für Unterkunft, Begleitung, Taschengeld und Verpflegung. Die EO würde gerne an der dreimonatigen Überweisung festhalten, weil diese vertraglich so vereinbart wurden. Muss die EO hier auf eine 2monatige Überweisung umstellen?

Nein. Entscheidend ist, wann die Ausgaben für die EO anfallen, nicht, wann sie von den Partnern bzw. den Freiwilligen ausgegeben werden. Der 2-monatige Abruf ist eine Ausgabenplanungssumme, die deshalb je nach Kosten zu kalkulieren ist.
4. Zwischennachweis
Bis wann muss der Zwischennachweis eingereicht werden und welche Angaben muss er enthalten?

Lt. ANBest-P muss der Zwischennachweis jeweils bis zum 30.04. eingereicht werden und muss nur die Ausgaben bis zum Ende des letzten Haushaltsjahres enthalten. An dieser Stelle ist nur eine knappe Zusammenfassung des bisherigen Projektverlaufs einzureichen und nur wesentliche Änderungen mitzuteilen. Die Belegliste ist beim Zwischennachweis nicht einzureichen.
Es folgen weitere Fragen: 

Ab wann sind die neuen Formulare zu benutzen?
Ab 01.01.2009 sind ausschließlich folgende Formulare zu verwenden:

- der Antrag auf Gewährung einer Bundeszuwendung - Version 1.3 

- die Namensliste der ausreisenden Freiwilligen - Version 1.0

Bitte beachten Sie, dass die Verifizierungsnummer von elektronischem und schriftlichem Antrag immer identisch sein muss!
Wann müssen die Namen der Freiwilligen an das wwS geschickt werden? 

Die Namensliste kann zusammen mit dem Bundesmittelantrag eingereicht werden, oder aber spätestens bis zu vier Wochen vor Ausreise an das weltwärts-Sekretariat nachgereicht werden. 
Gibt es eine maximale Grenze, bis zu welcher Personalkosten abgerechnet werden dürfen? 

Die Bezahlung der pädagogischen Mitarbeiter darf nicht besser ausfallen als nach den Tarifen im öffentlichen Dienst, siehe ANBest-P Nr.1.3.(Besserstellungsverbot).
In welcher Höhe dürfen Honorare für Referenten, die bei den Seminaren eingesetzt werden abgerechnet werden?

Das BMZ verfügt über eine Honorarstaffel (Zuwendungsfähige Ausgaben / Höchstsätze), die auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 

Wie hoch darf der Schlüssel zwischen Freiwilligem/r und Seminaleiter/innen pro Seminar sein? Lt. Richtlinie ist ein/e Seminarleiter/in für maximal 15 Freiwillige vorgesehen. Was ist zu beachten, wenn auch weitere Multiplikator/innen und/oder Rückkehrer/innen an dem Seminar teilnehmen und der Schlüssel 1:15 nicht eingehalten wird? 

Dies ist in Ordnung, denn die Einbindung von Rückkehrer/innen in die Seminararbeit ist Teil der Rückkehrerarbeit. Es sollte im Verwendungsnachweis ggf. kurz erläutert werden. 

Wie können nicht vollständige Einsatzmonate abgerechnet werden?

15+1 Tage zählen als voller Monat; siehe Information auf der homepage.

Muss für die Auslandskrankenversicherung unbedingt der billigste Anbieter genommen werden? Es besteht die Befürchtung, dass die Kostenersparnis mit einem Qualitätsverlust einher geht.

Die erstattungsfähigen Ausgaben für Auslandskrankenversicherungen sind im Prinzip nicht gedeckelt; sie sollten sich jedoch im Rahmen halten. Das Ziel ist eine möglichst gute Absicherung der Freiwilligen. Der billigste Anbieter muss nicht das wirtschaftlichste Angebot gemacht haben.
Dürfen Spenden an die EO nur maximal 150 € pro Auslandsmonat betragen?

Dies ist der maximale Betrag, der durch die Spendenmobilisierung eines/r weltwärts-Freiwilligen eingebracht werden kann. 

Was ist zu tun, wenn die Spendengelder (150 € mtl.) nicht erbracht werden?

Die Einwerbung von Spendengeldern für einen Freiwilligen-Einsatz ist wünschenswert, aber nicht verpflichtend. Die Entsendung darf nicht davon abhängig gemacht werden, ob in welcher Höhe die Freiwilligen Spendenmittel aktiviert haben.
Können Kosten für einen Sprachkurs angerechnet werden?

Für Kurse in Deutschland, als auch im Gastland ist dies möglich. Dabei ist es irrelevant, ob ein Sprachkurs Dienst begleitend oder vor dem eigentlichen Einsatz stattfindet. 

Was ist der formelle Beginn und das Ende des Freiwilligendienstes?

Beginn ist der Tag der Ankunft bei der PO (Anm. d. Prot.: Ausnahme vorgeschalteter Sprachkurs oder Vorbereitungstage, s.o.); Ende ist die Abreise von der Partnerorganisation.
Wie sind Transferzahlungen an Partner zu belegen?

In Bezug auf geleistete Transferzahlungen an Partnerorganisationen wird darauf hingewiesen, dass die Überweisung des Betrages als solches keinen Beleg darstellt. Der Empfang muss belegt werden.
Nachträglich vom BMZ beantwortete Fragen:
Was passiert, wenn im Bundesmittelantrag ein höherer Eigenanteil angegeben wurde als später nachgewiesen werden kann. Ist es möglich, dass sich dann auch der BMZ-Anteil später verringert und weniger als 75% ausfällt?

Ja. Der Eigenmittelanteil muss wie vorgesehen erbracht werden. Im Verwendungsnachweis und in der Belegliste sind 100 % der Ausgaben zu belegen – also auch die Ausgaben, die aus dem Eigenanteil finanziert werden.
Bis zu welcher Höhe muss der Eigenanteil nachgewiesen werden – sofern dieser im Bundesmittelantrag mit mehr als 25 % angegeben wurde?

In voller, im Bundesmittelantrag angegebener Höhe.
Können öffentliche Drittmittel als Eigenanteil berücksichtigt werden?

Für neu hinzutretende Drittmittel für das weltwärts-Projekt gilt die Ziffer 2.1.1 der ANBest-P, wonach die Zuwendung anteilig gemindert wird.
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